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Nr. 1 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, 16. Juli 2019, 
17.00 Uhr findet im großen Sit-
zungssaal des Rathauses Monheim 

die Sitzung des Bau- und Grund-
stücksausschusses statt.

TAGESORDNUNG:
1. Ortseinsicht im Stadtteil Itzing im 

neuen Baugebiet wegen eventu-
eller teilweiser Asphaltierung 

2. Auftragsvergabe an die LEW 
Verteilernetz GmbH für Erstel-
lung der Stromanschlüsse für die 
Hochbehälter Monheim Süd und 
Nord 

3. Bauantrag auf Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit 14 Woh-
neinheiten auf Fl.-Nr. 322, Ge-
markung Monheim (Donau-
wörther Straße 1)

4. Bauantrag auf Errichtung einer 
Dachgaube mit Ausbau des Dach-
geschosses und Nutzungsände-
rung des bestehenden Getreidela-
gers im 1. OG zu Wohnraum auf 
Fl.-Nr. 2078, Gemarkung Flotz-
heim (Kreut 14) 

anschließend nichtöffentliche 
Sitzung

Nr. 2 Ferienprogramm
Liebe Kinder, liebe Eltern, die 

„großen“ Ferien stehen unmittel-
bar bevor. Damit in den Ferien kei-
ne Langeweile aufkommt, haben 
wir auch in diesem Jahr wieder ein 
buntes und umfangreiches Ferien-
programm zusammengestellt. 

Es warten spannende Angebote 
mit Sport, Spiel, Kreativität, Musik 
und Information auf die Teilnehmer. 

Unser Dank gilt hierbei den zahl-
reichen Vereinen, Gruppierungen, 
Gastronomen sowie engagierten 
Mitbürgern für die Bereitschaft, 
das Ferienprogramm 2019 mitzu-
gestalten und auch unterstützen. 
Die Angebote finden Sie auf un-
serer Internetseite www.monheim- 
bayern.de

Termine für die Abgabe der 
Anmeldung sowie Gebührenein-
zahlung:

Mittwoch, 17.07.2019,  
16.00 – 18.00 Uhr  
Kreuzwirt Gemeinschaftsraum

Donnerstag, 18.07.2019,  
16.30 – 17.30 Uhr   
Rathaus Zimmer Nr. 103

Wir freuen uns auf jeden Teilneh-
mer!

Viel Spaß und eine schöne Som-
merzeit.

Nr. 3 Erdabfuhrplatz in 
Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel.: 0 90 91/ 90 91 - 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Kleinmengen werden nur noch ent-
gegen genommen, wenn zeitgleich 

eine größere Anlieferung stattfindet. 
Die Gebühren hierfür sind sofort zu 
bezahlen.

Nr. 4 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 9.00 
bis 13.00 Uhr geöffnet. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 5 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender
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Nr. 1 Grußwort Bürgermeister 
Martin zum 40. Stadtfest 
im Jahr 2019

Sehr geehrte Festbesucher!

Feste bereichern unser Leben. Sie 
sind vor allem deswegen so schön, 
weil man zwischendurch dem tagtäg-
lichen Trott entfliehen und im Kreise 
der Familie und mit Freunden Ge-
meinschaftsgefühl und Freude erle-
ben kann. 

Ich freue mich dieses Jahr be-
sonders, Sie zum 40. Jubiläum des 
Stadtfestes einladen zu dürfen. Am 
13. und 14. Juli 2019 haben Sie die 
beste Möglichkeit ein paar Stun-
den gute Laune zu tanken, in an-
genehmer Atmosphäre mitzufeiern 
und unser schönes Rain zu genießen. 

Ein attraktives Programm erwar-
tet Sie. Kulinarische Genüsse und 
Spezialitäten, abwechslungsreiche 
Musikdarbietungen sowie Erlebnis- 
und Mitmachaktionen für die Be-
sucher, machen unser Stadtfest zu 
einem unterhaltsamen und abwechs-
lungsreichen Wochenende. 

Auch in der Schlossstraße lädt ein 
gemütlicher Biergarten mit traditio-
neller Bühnenunterhaltung zum Ver-
weilen ein. 

Mein Dank gilt allen, die mit ih-
rem Engagement und ihrer Präsenz 
einen großen Beitrag zum guten Ge-
lin-gen des Stadtfestes leisten. Herz-
lichen Dank auch an die Anwohner 
der anliegenden Straßen für ihr Ver-
ständnis. 

Ihnen, liebe Besucher, wünsche 
ich schöne Stunden und beste Un-
terhaltung bei unserem 40. Rainer 
Stadtfest! 

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

Nr. 2 Stadtfest 2019
Auch dieses Jahr kann der Auf-

bau für das Stadtfest am Freitag, den 
12.07.2019 in der Zeit von 19.00 
bis 22.00 Uhr und am Samstag, den 
13.07.2019 von 6.00 – 16.00 Uhr 
erfolgen. Die Standbetreiber werden 
gebeten, sich an die Aufbauzeiten zu 
halten.

Verkehrsregelung während des 
Stadtfestes

Aus Anlass des Stadtfestes wird 
von Freitag, 12.07.2019 – 7.00 Uhr 
bis Montag, 15.07.2019 – 12.00 Uhr 
das Teilstück der Hauptstraße vom 
Rathausplatz bis zur Einmündung 
in die Spitalgasse für den Verkehr ge-
sperrt.

Die Hauptstraße, Burggas-
se und Oberes Eck wird von Frei-
tag, 12.07.2019 ab 18.00 Uhr bis 
Montag, 15.07.2019 - 9.00 Uhr für 
den Durchgangsverkehr gesperrt. 
Die Schlossstraße wird ab Freitag, 
12.07.2019 – 7.00 Uhr bis Mon-
tag, 15.07.2019 12.00 Uhr gesperrt. 
Der Umleitungsverkehr wird über 
die Preußenallee, Feldheimer Stra-
ße und Bahnhofstraße geleitet. Bau-
manngasse und Kirchplatz sind für 
den Anliegerverkehr frei.

Musik- und Ausschankverbot 
beim Stadtfest

Am Stadtfest-Wochenende ist vom 
13.07. auf 14.07.2019 die Sperr-
stunde auf 3.00 Uhr festgesetzt. Ab 
1.00 Uhr gilt im Bereich der Haupt-
straße Musikverbot. Der Ausschank 
für alle Getränke ist pünktlich um 
02.00 Uhr zu beenden. Alle Stände 
sind bis spätestens 03.00 Uhr (Be-
ginn der Sperrstunde) zu schließen. 
Am Sonntag ist der Betrieb der Stän-
de (auch Ausschank) spätestens um 
23 Uhr zu beenden. Der Abbau kann 
(unter Einschränkungen) ab 23.00 
Uhr beginnen. Die Zufahrt ins Ge-
lände ist ab 24.00 Uhr gewährt. Die-
se Regelung gilt auch für die berufs-
mäßigen Gastronomie-Betriebe.

Nr. 3 Veranstaltungen
Sie interessieren sich für Veranstal-

tungen in Rain? Dann besuchen Sie 
unsere Website. Unter www.rain.de 
- Aktuelles - Veranstaltungen fin-
den Sie unseren täglich aktualisier-
ten Veranstaltungskalender. Schau-
en Sie doch mal Rain!

Nr. 4 Sitzung des Haupt-  
und Finanzausschusses

Am Mittwoch, 17. Juli 2019, 
14.00 Uhr, findet im großen Sit-
zungssaal des Rathauses eine Sit-
zung des Haupt- und Finanzaus-
schusses statt. 

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Zuschuss an Vereine – Festsetzung 

des für die Förderung zugrunde 
zu legenden Stundensatzes für eh-
renamtliche Helfer

Ein nichtöffentlicher Teil schließt 
sich an.

Nr. 5 Ferienprogramm 2019 
der Stadt Rain

Ein Angebot von 54 Veranstal-
tungen erwartet die Kinder beim  
34. Ferienprogramm der Stadt 
Rain. Die Flyer mit allen Pro-
grammen sowie dem Anmelde-
formular wurden bereits an Schu-
len und Kindergärten verteilt 
und liegen zusätzlich an den be-
kannten Stellen aus. Das Ferien-
programm kann auch unter www. 
rain.de – „Aktuelles“ abgerufen 
werden. Der große Anmeldetag ist 
am Samstag, den 13. Juli 2019 von 
8.00 bis 10.00 Uhr im Rathauses. 
Bitte folgend Sie den Wegweisern. 

Ab Montag, den 15. Juli 2019 ist 
die Anmeldung täglich von 8.00 bis 
12.30 Uhr bei Frau Leichtenstern 
im 2. Stock – Zimmer Nr. 44 -  
des Rathauses möglich.

Nr. 6 Betreuung in den 
Sommerferien

Der Grundschulverband bietet 
in den Sommerferien, 02. Septem-
ber bis 09. September 2019 jeweils  
8.00 – 13.00 Uhr, die Betreuung für 
Kinder im Grundschulalter an. 

Die Anmeldungen sollten bis 
spätestens Montag, den 22. Juli 
2019, bei der Mittagsbetreuung bzw. 
dem Sekretariat der Johannes-Ba-
yer-Grundschule abgegeben wer-
den. Die Anmeldungen sind drin-
gend erforderlich, da Vorbereitungen 
z. B. für Bastelarbeiten etc. auf die 
Anzahl der Kinder abgestimmt wer-
den müssen. In absoluten Ausnah-
mefällen können Sie Ihr Kind auch 
unangemeldet während der genann-
ten Ferien zur Betreuung bringen. In 
diesen Fällen ist die Betreuungsge-
bühr von 5,- Euro/Tag unter Vorla-
ge des Anmeldeformulars beim Be-
treuungspersonal bar zu entrichten.  
Unter www.rain.de/Verwaltung &  
Bürger/Bildung und Erziehung/ 
Mittags- und Ferienbetreuung 
finden Sie ausführliche Informati-
onen und, getrennt für die einzelnen 
Ferien, die Anmelde-Formblätter. 

Für Rückfragen zur Ausgestal-
tung der Ferienbetreuung erreichen 
Sie die Betreuerinnen an Schultagen 
zwischen 11.20 und 11.45 Uhr unter 
0 90 90/ 959 97 - 319. 

Nr. 7 Abgabe der Anträge zur 
Jugendförderung und 
zum Übungsleiterzu-
schuss 2019

Die Stadt Rain macht darauf auf-
merksam, dass die Anträge zur Ju-
gendförderung sowie zum Übungs-
leiterzuschuss bis spätestens 
31.07.2019 bei der Stadt Rain einzu-
reichen sind. 

Verspätet eingegangene Anträge 
werden nicht mehr berücksichtigt.

Nr. 8 Bekanntmachung des 
Satzungsbeschlusses 1. 
Änderung vorhabenbe-
zogerner Bebauungsplan 
Nr. 37 mit Ausgleichs-Be-
bauungsplan „Biogas-
anlage Sallach“

Der Stadtrat hat am 09.07.2019 
die 1. Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanes Nr. 37 mit 
Ausgleichs-Bebauungsplan „Bio-
gasanlage Sallach“ als Satzung be-
schlossen: 

„Die 1. Änderung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplan Nr. 

37 mit Ausgleichs-Bebauungsplan 
„Bio-gasanlage Sallach“ in der Fas-
sung vom 09.07.2019 wird als Sat-
zung gem. § 10 BauGB beschlossen.

Die Begründung in der Fassung 
vom 09.07.2019 wird übernom-
men.“

Der bisherige Geltungsbereich 
bleibt unverändert. 

Der Satzungsbeschluss wird hier-
mit bekannt gemacht. Die 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes tritt mit 
der Bekanntmachung in Kraft und 
liegt mit Begründung ab Veröffent-
lichung dieser Bekanntmachung 
öf-fentlich in der Verwaltungsge-
meinschaft Rain und im Rathaus der 
Stadt Rain, Büro für Stadtentwick-
lung, Hauptstraße 60, 86641 Rain, 
EG, Zimmer Nr. 17 (Geschäfts-
zeiten: Montag bis Freitag 8.00 - 
12.30 Uhr, Montag bis Donnerstag 
14.00 – 16.00 Uhr) zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. 

Die Unterlagen sind auch unter 
www.rain.de abrufbar. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Verletzung der in § 214 Abs. 1 S. 
1 Nrn. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 
eine unter Berücksichtigung des § 
214 S. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes und nach § 
214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs 
nur beachtlich sind, wenn sie inner-
halb eines Jahres ab dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründet, ist darzulegen. 

Auf die Vorschrift des § 44 Abs. 
3 S. 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die Entschädigung von Festset-
zungen des Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

Nr. 9 Anrufe Umfrage  
zur Rente

Zur Zeit werden Bürger von ei-
ner Berliner Telefonnummer (0 30  
25 57 16 49) angerufen. Der Anru-
fer behauptet, im Auftrag der Stadt 
Rain, eine Umfrage zum Thema 
Rente zu machen. 

Es handelt sich hier NICHT um 
eine Umfrage der Stadt Rain. Bitte 
geben Sie deshalb keine Auskünfte 
am Telefon weiter.

Sollte die Stadt Rain eine Umfra-
ge machen, erfolgt diese niemals te-
lefonisch sondern immer schriftlich 
und wird vorab im Amtsblatt der 
Stadt Rain angekündigt. 

Nr. 10 Straßenreinigung

Nach einer Verordnung der Stadt 
Rain sind die Straßenanlieger zur 
wöchentlichen Reinigung der Geh-
steige und eines 1 m breiten Strei-
fens am Straßenrand verpflichtet. 
Wir fordern deshalb alle Grund-
stückseigentümer auf, die Reinigung 
durchzuführen und insbesondere 
Unkraut in der Entwässerungsrinne 
bzw. an den Gehsteigkanten zu ent-
fernen. Denken Sie bitte auch da-
ran, dass Sie durch diese Arbeiten 
unsere Stadt verschönern und einen 
Beitrag zur längeren Haltbarkeit der 
Asphaltdecke leisten. Die Stadtver-
waltung wird demnächst Überprü-
fungen durchführen; die Nichterfül-
lung der Reinigungspflichten kann 
auch mit einer Geldbuße belegt wer-
den. 

Nr. 11 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Gerhard Martin 
1. Bürgermeister

 Samstag, 13. Juli 2019

Gemeinsame 
Bekanntmachungen

Herausgeber sind die Stadt Donauwörth, 
die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, 
Mertingen, Marktgemeinde Kaisheim, 
Stadt Rain, Verwaltungsgemeinschaft 
Monheim mit Stadt Monheim sowie den 
Gemeinden Buch dorf, Daiting, Rögling 
und Tagmersheim.
Die Anschriften und Kontaktdaten finden 
Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt.
Satz: Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 1 DONAURIESig säen – 
Mit heimischem Saatgut 
Artenvielfalt erhalten

Mit unserem Projekt „DONAU-
RIESig säen – Mit heimischem 
Saatgut Artenvielfalt erhalten“ 
möchten wir zusammen mit den 
Kommunen und der Unterstützung 
von Landwirten neue artenreiche 
und blühende Flächen in Kommu-
nen schaffen. Das Besondere da-
ran: wir verwenden dafür überwie-
gend Saatgut, welches von uns aus 
dem Landkreis Donau-Ries gewon-
nen wird. Aber nicht nur für die An-

lage von Blühwiesen, sondern auch 
für die Beratung einer fachgerechten 
– und insektenfreundlichen Pflege 
stehen wir gerne zur Verfügung. (Ge-
nauere Informationen zum Projekt 
finden Sie unter: https://lpv-don.de 
/projekte/donauriesig-saeen.html) 
Für die Umsetzung des Projektes 
sind wir auf Ihre Unterstützung 
angewiesen. Denn im Fokus stehen 
besonders Flächen der öffentlichen 
Hand wie die sogenannten „Eh-da-
Flächen“: das sind kommunale Flä-
chen in der freien Landschaft oder 
in Siedlungen, die weder einer land-
wirtschaftlichen noch einer natur-
schutzfachlichen Nutzung unterlie-
gen. Zu nennen sind beispielsweise 
ungenutzte Siedlungsflächen (keine 
Bauplätze!), Wege – und Gewässer-
ränder, Feldwege und deren Säume, 
Pachtflächen der Gemeinde oder an-
dere öffentliche Grünflächen. 

Im Rahmen des Projektes ha-
ben Kommunen im Landkreis Do-
nau-Ries die Möglichkeit für mehr 
kommunale Vielfalt einmalig staat-
liche Förderungen in Anspruch zu 
nehmen. 

Die Maßnahmenförderung be-
trägt 80 %. Für Mitgliedskommunen 
bedeutet dies ein Eigenanteil von  
10 %, bei Nicht-Mitgliedern ein Ei-
genanteil von 20 %.

Das Projekt „DONAURIESig 
säen – Mit heimischem Saatgut Ar-
tenvielfalt erhalten“ hat eine Lauf-
zeit bis April 2021. 

Falls Sie Interesse haben am 
Projekt teilzunehmen, möchte 
ich Sie bitten mir bis spätestens 
31.07.2019 Rückmeldung zu ge-
ben.

Nr. 2 Dorferneuerung 
Hoppingen - Stadt 
Harburg (Schwaben), 
Landkreis Donau-Ries

Wahl der ehrenamtlichen Vor-
standsmitglieder und ihrer Stell-
vertreter (§ 21 Abs. 3 des Flur-
bereinigungsgesetzes – FlurbG, 
Art. 4 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 
4 Satz 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Flurbereinigungsge-
setzes – AGFlurbG)

Bekanntmachung und Ladung
Die Eigentümer der zum Verfah-

rensgebiet Hoppingen gehörenden 
Grundstücke und die ihnen gleich-
stehenden Erbbauberechtigten wer-
den hiermit zur Teilnehmerver-
sammlung geladen. 

Diese findet unter der Leitung des 
Amtes für Ländliche Entwicklung 
Schwaben statt am:

Montag, 29.07.2019,  
um 19.00 Uhr, Ort:  

Feuerwehrhaus Hoppingen, 
Spitzengasse 4,  

86655 Harburg-Hoppingen.
Tagesordnung

1. Erläuterung der Aufgaben des 
Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft und des Wahlverfah-
rens

2. Wahl ehrenamtlicher Vorstands-
mitglieder und ihrer Stellvertreter

3. Allgemeine Aussprache

Der Vorstand führt die Geschäfte 
der Teilnehmergemeinschaft. Er soll 
das volle Vertrauen der Teilnehmer 
am Verfahren besitzen. Wünschens-
wert ist deshalb, dass sich möglichst 

viele Teilnehmer an der Wahl des 
Vorstandes beteiligen.

Das Amt für Ländliche Entwick-
lung Schwaben hat die Zahl der 
zu wählenden Mitglieder des Vor-
standes und deren Stellvertreter auf 
je 4 festgesetzt.

Jeder stimmberechtigte Teilneh-
mer oder Bevollmächtigte kann so-
mit als Mitglied und Stellvertreter 
insgesamt 8 Personen wählen. Sie 
werden auf die Dauer von sechs Jah-
ren gewählt; eine Wiederwahl ist zu-
lässig.

Wahlberechtigt sind nur Teilneh-
mer. Die Teilnehmer sind die Ei-
gentümer der zum Verfahrensgebiet 
gehörenden Grundstücke. Erbbau-
berechtigte stehen den Eigentümern 
gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder 
Teilnehmer hat eine Stimme. Ge-
meinschaftliche Eigentümer gelten 
als ein Teilnehmer. Einigen sich ge-
meinschaftliche Eigentümer nicht 
über die Stimmabgabe, so müssen 
sie von der Wahl ausgeschlossen wer-
den.

Die Vertretung durch Bevoll-
mächtigte ist zulässig. Bevollmäch-
tigte haben in der Versammlung eine 
schriftliche Vollmacht vorzulegen. 
Zu beachten ist jedoch, dass nach  
§ 21 Abs. 3 FlurbG im Wahltermin 
jeder Teilnehmer oder Bevollmäch-
tigte nur eine Stimme hat, auch 
wenn er mehrere Teilnehmer vertritt. 

Teilnehmer, die nicht selbst in der 
Wahlversammlung anwesend sein 
können, werden daher zweckmäßig 
eine Person bevollmächtigen, die 
nicht selbst als Teilnehmer stimmbe-
rechtigt ist.

Die zu wählenden Mitglieder des 
Vorstandes und ihre Stellvertreter 
werden von den im Wahltermin an-
wesenden Teilnehmern oder Bevoll-
mächtigten gewählt. Gewählt sind 
diejenigen, die die meisten Stimmen 
erhalten.

 Krumbach, 03.07.2019 

 Julia Geiger 
 Bauoberrätin
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Nr. 1 Ferienprogramm online
Das Ferienprogramm der Ge-

meinde Mertingen kann online ge-
bucht werden: 
www.unser-ferienprogramm.de/ 
mertingen 

Über die selbsterklärende Regis-
trierungsmaske können Eltern ihre 
Kinder unkompliziert online für die 
verschiedenen Veranstaltungen an-
melden. 

Am 19.07.2019 findet dann eine 
automatische Verlosung der Plät-
ze statt; natürlich erhalten Sie im 
Anschluss über Ihren Login eine 
Teilnahmebestätigung. Ab dem 
20.07.2019 sind noch Nachbu-
chungen für freie Plätze möglich. 

Nr. 2 Teenie-Treff
Der Teenie-Treff im Alten Kin-

dergarten, Schulweg 1 a, ist diesen 
Samstag ab 17.00 Uhr für alle Ju-
gendlichen ab 9 Jahren geöffnet.

Das komplette Monatspro-
gramm findet ihr auf der Internet-
seite der Gemeinde Mertingen unter  
www.mertingen.de/ 
Leben&Wohnen/Für Jugendliche.

Nr. 3 Informationen aus der 
Gemeindebücherei

Die Bücherei hat geöffnet:
Dienstag  15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag  9.00 bis 11.00 Uhr
Freitag  17.00 bis 20.00 Uhr

Die Bücherei ist während der Öff-
nungszeiten unter der Telefon-Nr. 
09078/968000 oder per E-Mail un-
ter buecherei@mertingen.de zu 
erreichen.

Besuchen Sie auch unsere Inter-
netseite buecherei.mertingen.de. 

E-Medien können kostenlos unter 
www.onleihe.de/emedienbayern 
ausgeliehen werden.

Nr. 4 Abfuhrtermine
Montag, 15.07.2019  
Abholung Restmülltonne (Gebiet 1)
Donnerstag, 18.07.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 2)
Freitag, 19.07.2019  
Abholung Biotonne (Gebiet 1)

Nr. 5 Recyclinghof Mertingen 
Der Recyclinghof an der Lauter-

bacher Straße ist am Samstag von 
10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

Nr. 6 Grüngutanlieferung 
Das Grüngut wird zu folgenden 

Zeiten bei der Biogasanlage BENC 
KG, Zur Königsmühle 3, angenom-
men:
Mo. bis Fr. 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 12.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen ist die 
Grüngutsammelstelle geschlossen.

Die Kosten der Grüngutentsor-
gung richten sich nach den Gebüh-
rensätzen des Abfallwirtschaftsver-
bandes Nordschwaben.

Nr. 7 Veranstaltungen der 
Mertinger Vereine

Weitere Termine finden Sie auf 
unserer Homepage unter  
www.mertingen.de und täglich 
unter der Rubrik „Wohin heute“.

Albert Lohner 
Erster Bürgermeister

Nr. 8 Satzung zur Regelung 
von Fragen der 
Verfassung des Schulver-
bandes Mittelschule 
Asbach-Bäumenheim  
– Verbandssatzung –

Die Schulverbandsversammlung 
des Schulverbands Mittelschule As-
bach-Bäumenheim (nachfolgend 
stets Schulverbandsversammlung 
genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 
Abs. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG) Bay-
RS 2230-7-1-UK i.V.m. Art. 1 Abs. 
3, Art 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 so-
wie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 
Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43 Abs. 
1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und Art. 
26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) BayRS 2020-6-1-1), so-
wie Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 

Bayern, BayRS 2020-1-1-1) fol-
gende am 03.07.2019 beschlossene

S a t z u n g
zur Regelung von Fragen der Ver-

fassung des Schulverbands Mit-
telschule Asbach-Bäumenheim 
-Verbandssatzung-

§ 1 
Bestand des Schulverbands

(1)  Der Schulverband besteht auf-
grund der Errichtung der Mit-
telschule Asbach -Bäumenheim 
als Verbandsschule.

(2)  Mitglieder des Schulverbandes 
sind die Gemeinden Asbach- 
Bäumenheim, Mertingen und 
Oberndorf.

(3)  Sein räumlicher Wirkungsbe-
reich umfasst den mit Rechts-
verordnung der Regierung von 
Schwaben über die Errichtung 
von Volksschulen für die Ge-
meinden Asbach- Bäumenheim, 
Eggelstetten, Oberndorf und 
weitere Gemeinden vom 
14.05.1969 (RABI Schw. Sei-
te 84), geändert durch Rechts-
verordnung der Regierung von 
Schwaben vom 30.03.2006 
(RABI Schw. Seite 43), zuletzt 
geändert durch Verordnung zur 
Gründung von Mittelschulen in 
der Stadt Donauwörth und in 
der Gemeinde Asbach-Bäumen-
heim vom 16.09.2010 (RABI 
Schw. Nr.14/2010, Seiten 216 ff) 
festgelegten Schulsprengel der 
Verbandsschule Mittelschule As-
bach-Bäumenheim.

(4)  Er führt den Namen: „Schulver-
band Mittelschule Asbach-Bäu-
menheim“ und hat seinen Sitz in 
Asbach-Bäumenheim.

§ 2 
Organe des Schulverbandes

(1)  Organe des Schulverbandes sind 
die Schulverbandsversammlung 
und die Person, die den Vorsitz 
des Schulverbandes führt (Ver-
bandsvorsitzende/r).

(2)  1Für den Schulverband wird 
zusätzlich ein beschließender 
Schulverbandsausschuss gebil-
det. 2Der beschließende Schul-
verbandsausschuss besteht aus 
dem/der Schulverbandsvorsit-
zenden und den ersten Bürger-
meistern der am Schulverband 
beteiligten Gemeinden. 3Den 
Vorsitz im Verbandsausschuss 
führt der Schulverbandsvor-

sitzende; im Verhinderungsfall 
eine(r) seiner Stellvertreter/-in-
nen. 

§ 3 
Zuständigkeit der  

Schulverbandsversammlung
Die Schulverbandsversammlung ist 
zuständig für die ihr gemäß Art. 34 
Abs. 2 KommZG vorbehaltenen An-
gelegenheiten.

§ 4 
Verbandsausschuss

(1)  Der Schulverbandsausschuss 
ist für alle Angelegenheiten des 
Schulverbands zuständig, die 
nicht der Schulverbandsver-
sammlung oder dem/der Schul-
verbandsvorsitzenden zur Ent-
scheidung vorbehalten sind.

(2)  Der Schulverbandsausschuss ist 
zuständig für:
1.   Ein- und Ausstellen von Rei-

nigungspersonal im Rahmen 
des Stellenplans;

2.  Ein- und Ausstellen von Be-
treuungspersonal für die Mit-
tagsbetreuung und Ganz-
tagsschule im Rahmen des 
Stellenplans;

3.  Beträge bis zu 20.000,00 € 
mit Ausnahme der in Art. 
34 Abs. 2 KommZG aufge-
führten Angelegenheiten;

4.  Haushaltsvorschläge (Vorbe-
ratung)

(3)  Dem Verbandsausschuss kön-
nen durch besonderen Beschluss 
der Schulverbandsversammlung 
weitere Angelegenheiten zur Be-
schlussfassung zugewiesen wer-
den.

§ 5 
Zuständigkeit des/der  

Schulverbandsvorsitzenden
Der/Die Schulverbandsvorsitzende 
vertritt den Schulverband nach au-
ßen, vollzieht die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung sowie der 
beschließenden Ausschüsse und er-
ledigt in eigener Zuständigkeit alle 
Angelegenheiten, die ihm/ihr nach 
der Geschäftsordnung des Schulver-
bands zugewiesen sind.

§ 6 
Geschäftsgang des  

Schulverbandes
1Die Schulverbandsversammlung 
gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Im 
Übrigen gelten für den Geschäfts-
gang die Bestimmungen der Ge-
meindeordnung.

§ 7 
Geschäftsführung des  

Schulverbandes
1Die Geschäftsstelle befindet 

sich bei dem Verbandsmitglied As-
bach-Bäumenheim.

2Für die Aufwendungen zur Füh-
rung der Geschäftsstelle erhält das 
betroffene Verbandsmitglied eine 
Entschädigung nach dem Maß der 
tatsächlichen Inanspruchnahme.

§ 8 
Kassengeschäfte des  

Schulverbandes
Die Kassengeschäfte des Schul-
verbandes werden am Ort der Ge-
schäftsstelle geführt.

§ 9 
Rechnungsprüfung

Die örtliche Prüfung der Jahresrech-
nung obliegt dem Rechnungsprü-
fungsausschuss der Gemeinde As-
bach-Bäumenheim.

§ 10 
Finanzbedarf

(1)  1Der Schulverband erhebt für 
seinen durch sonstige Einnah-
men nicht gedeckten Bedarf von 
den Verbandsmitgliedern und 
für die mitverwaltete Grund-
schule Asbach-Bäumenheim von 
der Gemeinde Asbach-Bäumen-
heim eine Umlage, um seinen 
Finanzbedarf zu decken (Schul-
verbandsumlage). 2Die Umlage 
wird nach der Zahl der Verbands-
schüler und der mitverwalteten 
Grundschüler bemessen. 3Stich-
tag für die Feststellung der Zahl 
der Verbandsschüler und der 
mitverwalteten Grundschüler ist 
der 1. Oktober eines jeden Jahres 
für das darauffolgende Jahr.

(2)  Die Schulverbandsumlage wird 
in vierteljährlichen Raten jeweils 
am 01.01., 01.04., 01.07. und 
01.10. fällig.

(3)  1Ist die Haushaltssatzung noch 
nicht erlassen, so kann der 
Schulverband Vorauszahlungen 
in Höhe der Umlageschuld des 
Vorjahres erheben. 2Nach Fest-
setzung der Schulverbandsum-
lage ist über diese vorläufigen 
Zahlungen zum nächsten Fällig-
keitszeitpunkt abzurechnen. 3Bei 
verspäteter Zahlung ist die Um-
lageschuld mit dem gesetzlichen 
Zinssatz zu verzinsen.

§ 11 
Ausscheiden von Mitgliedern

1Scheidet in Folge der Veränderung 
des Schulsprengels ein Verbands-
mitglied aus dem Schulverband 
aus, so findet eine Vermögensaus-
einandersetzung zwischen dem 
Schulverband und dem ausschei-
denden Verbandsmitglied statt. 2Die 
Grundschule Asbach-Bäumenheim 
ist mit Beginn des Schuljahres 
2010/11 aufgrund der Gründung 
der Mittelschule unter Berücksichti-
gung der gesetzlichen Vorgaben in 
Art. 32 Abs. 4 Satz 2 des Bayer. Ge-
setzes über das Erziehungs- und 
Unterrichtswesen (BayEUG) aus 
dem bis einschließlich dem Schul-
jahr 2009/10 bestehenden Schulver-
band Volksschule Asbach-Bäumen-
heim (Grund- und Hauptschule) 
ausgeschieden. 3Um eine Vermö-
gensauseinandersetzung zu vermei-
den, aus Gründen der Verwaltungs-
vereinfachung und der in der Praxis 
nicht vollziehbaren Trennung der 
Kosten für die einzelnen Schular-
ten, insbesondere auch im Hinblick 
auf gemeinsam genutzte Räume und 
Einrichtungen wurde durch den Ab-
schluss eines öffentlich-rechtlichen 
Vertrags nach Art. 8 Abs. 2 BaySch-
FG zwischen dem Schulverband As-
bach-Bäumenheim und der Gemein-
de Asbach-Bäumenheim vereinbart, 
dass die Schulaufwandsträgerschaft 
für beide Schulen (Grund- und Mit-
telschule) wie bisher gemeinsam bei 
einem Sachaufwandsträger, dem 
Schulverband Asbach-Bäumenheim 
liegt. 4Sollte die Grundschule As-
bach-Bäumenheim aus dieser Schul-
aufwandsträgerschaft ausscheiden, 
findet eine Vermögensauseinander-
setzung zwischen dem Schulverband 
Asbach-Bäumenheim und der Ge-
meinde Asbach-Bäumenheim statt.

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.08.2019 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
bandssatzung vom 01.08.2010 au-
ßer Kraft.

 Asbach-Bäumenheim, den 
08.07.2019

gez. Martin Paninka 
1. Vorsitzender

Nr. 9 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Amtsblatt
der Gemeinde 
Asbach-Bäumenheim
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung 
Rathausplatz 1, 
86663 Asbach-Bäumenheim 
Telefon 0906/2969 - 0 
Telefax 0906/2969 - 40 
Internet: 
www.asbach-baeumenheim.de 
Satz: 
Medienzentrum Augsburg GmbH 
Erscheint nach Bedarf

Nr. 28 Samstag, 13. Juli 2019

Nr. 1 Sitzung des  
Gemeinderates

Am Dienstag, den 16.07.2019 
tagt der Gemeinderat um 19:30 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses in öf-
fentlicher Sitzung.

Tagesordnung:
1. Ausbau der Hauptstraße. 2. Bau-

abschnitt: Information und Be-
schlussfassung zur überarbeiteten 
Gestaltungsplanung der Vorplätze 
zur Schmutterhalle sowie Musi-
kerheim

2. Einführung des Beitragszuschus-
ses im Kindergarten; Anpassung 
Gebühren; Information, Diskussi-
on und Beschlussfassung

3. Benutzungssatzung für den 
Dr.-Hermann-Fendt-Kindergar-
ten

4. Gebührensatzung für den 
Dr.-Hermann-Fendt-Kindergar-
ten

5. Freigabe der Mittel für den Katho-
lischen Kindergarten für Möblie-
rung und Malerarbeiten; Informa-
tion und Beschlussfassung

6. Generalsanierung Schule mit Sa-
nierung Hallenbad Asbach-Bäu-

menheim; Information und Be-
schlussfassung zur Beauftragung 
einer Machbarkeitsstudie zur Er-
stellung eines Nutzungs- und 
Durchführungskonzeptes

7. Austausch der Duscharmaturen 
im Hallenbad; Information und 
Beschlussfassung zur Beauftra-
gung

8. Beratung und Beschlussfassung 
über Durchführung eines weite-
ren vereinfachten Umlegungsver-
fahren II

9. Aufbau einer Nahwärmeversor-
gung in Asbach-Bäumenheim; 
Abschluss des Gesellschaftsver-
trages zwischen der AB Bioener-
gie und GP Joule

10. Beauftragung und Planung einer 
Wärmeversorgungsanlage mit 
Nahwärmenetz auf Grundlage 
eines vorliegenden Angebots

11. Antrag auf Sperrung eines Feld-

weges für den Durchgangs-
verkehr; Information und Be-
schlussfassung

Im Anschluss wird die Sitzung 
nichtöffentlich fortgesetzt.

Nr. 2 Satzung zur Regelung 
von Fragen der 
Verfassung des Schulver-
bandes Mittelschule 
Asbach-Bäumenheim

- Verbandssatzung -
Die Schulverbandsversammlung 

des Schulverbands Mittelschule As-
bach- Bäumenheim (nachfolgend 
stets Schulverbandsversammlung 
genannt) erlässt aufgrund des Art. 9 
Abs. 9 des Bayerischen Schulfinan-
zierungsgesetzes (BaySchFG) Bay-
RS 2230-7-1-UK i.V.m. Art. 1 Abs. 
3, Art 19 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 so-
wie Abs. 2 Nrn. 1, 2 und 5, Art. 29 
Satz 2, Art. 30 Abs. 2, Art. 43

Abs. 1 und 2, Art. 47 Abs. 6 und 
Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) BayRS 2020-6-1-
1), sowie Art. 20 a und Art. 32 Abs. 1 
der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern, BayRS 2020-1-1-1) 
folgende am 03.07.2019 beschlos-
sene

S a t z u n g

zur Regelung von Fragen der Verfas-
sung des Schulverbands Mittelschu-

le Asbach-Bäumenheim 
-Verbandssatzung-

§ 1 
Bestand des Schulverbands

(1)  Der Schulverband besteht auf-
grund der Errichtung der Mit-
telschule Asbach-Bäumenheim 
als Verbandsschule.

(2)  Mitglieder des Schulver-
bandes sind die Gemeinden As-

bach-Bäumenheim, Mertingen 
und Oberndorf.

(3)  Sein räumlicher Wirkungsbe-
reich umfasst den mit Rechts-
verordnung der Regierung von 
Schwaben über die Errich-
tung von Volksschulen für die 
Gemeinden Asbach-Bäumen-
heim, Eggelstetten, Oberndorf 
und weitere Gemeinden vom  
14.5.1969 (RABI Schw. Sei-
te 84), geändert durch Rechts-
verordnung der Regierung von 
Schwaben vom 30.03.2006 
(RABI Schw. Seite 43), zuletzt 
geändert durch Verordnung zur 
Gründung von Mittelschulen in 
der Stadt Donauwörth und in 
der Gemeinde Asbach-Bäumen-
heim vom 16.09.2010 (RABI 
Schw. Nr.14/2010, Seiten 216 ff) 
fest  gelegten Schulsprengel  der 
Verbandsschule  Mittelschule 

Amtsblatt
des Marktes Kaisheim
Herausgeber: Markt Kaisheim 
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E-Mail: sekretariat@kaisheim.de 
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Medienzentrum Augsburg GmbH 
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Nr. 28 Samstag, 13. Juli 2019

Nr. 1 Öffentliche Sitzung des 
Bau- und Umweltaus-
schusses

Am Montag, 15. Juli 2019 fin-
det um 17.00 Uhr eine öffentliche 
Sitzung des Bau- und Umweltaus-
schusses im Sitzungssaal des Rat-
hauses statt.

Tagesordnung:
Straßenbau im Bernhardiring
hier:  Vorstellung der Planungen 

durch Ingenieurbüro

Nr. 2 Fundgegenstände
Alle Fundgegenstände können 

in der Gemeindeverwaltung wäh-
rend der Öffnungszeiten im Rathaus, 
Zimmer Nr. 2, abgeholt werden.

aktuell: VW-Autoschlüssel (Kreu-
zung Hafenreut – Buchdorf)

Nr. 3 Öffnungszeiten des 
Recyclinghofes Kaisheim 

Der Recyclinghof Kaisheim ist je-
den 1. und 3. Samstag jeweils von 
13.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. 

nächster Termin: 20.07.2019
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Bauschutt angenommen. Nä-
here Information erhalten Sie auch 
unter www.awv-nordschwaben.de

Nr. 4 Grünsammelplatz 
Gunzenheim 

Der Grünsammelplatz in Gunzen-
heim ist jeden 1. und 3. Samstag 
von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet. 

Es dürfen nur holzige Gartenab-

fälle, d.h. Baum- und Astschnitt an-
geliefert werden. 

nächster Termin: 20.07.2019

Nr. 5 Gemeindebücherei 
Kaisheim

Die Bücherei ist wie folgt geöffnet:
Dienstag 07.30 – 09.00 Uhr
Donnerstag 15.30 – 18.30 Uhr
Freitag 07.30 – 09.00 Uhr

Das Ausleihen der Bücher ist für 
Kinder kostenlos.

Nr. 6 Öffnungszeiten 
Heidebrünnl-Kapelle

Am morgigen Sonntag, 14.07.2019 
findet um 14.00 Uhr eine Andacht 
statt.

Ansonsten ist das Heidebrünnl an 
allen Sonn- und Feiertagen ab 14.00 
Uhr geöffnet. 

Für Führungen außerhalb der 
Öffnungszeiten dürfen Sie sich bit-
te an die Gemeindeverwaltung Kais-
heim Tel. Nr. 0 90 99/ 96 60 - 17 wen-
den.

Nr. 7 Öffnungszeiten 
Kaisersaal

Der Kaisersaal kann täglich außer 
montags und dienstags besichtigt 
werden. Ein barrierefreier Zugang ist 
mittels Personenaufzug möglich.

Öffnungszeiten:

Mi., Do 10.00 – 17.00 Uhr

Fr.  10.00 – 13.30 Uhr

Sa. u. So. 10.00 – 16.00 Uhr

Für Führungen außerhalb 
der Öffnungszeiten wenden Sie 
sich bitte an die JVA Kaisheim,  
Tel. 0 90 99 - 999 - 0.

Nr. 8 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.



Asbach-Bäumenheim.
(4)  Er führt den Namen: „Schulver-

band Mittelschule Asbach-Bäu-
menheim“ und hat seinen Sitz in 
Asbach-Bäumenheim.

§ 2 
Organe des Schulverbandes

(1)  Organe des Schulverbandes sind 
die Schulverbandsversammlung 
und die Person, die den Vorsitz 
des Schulverbandes führt (Ver-
bandsvorsitzende/r).

(2)  1Für den Schulverband wird 
zusätzlich ein beschließender 
Schulverbandsausschuss gebil-
det.2Der beschließende Schul-
verbandsausschuss besteht aus     
dem/der Schulverbandsvorsit-
zenden und den ersten Bürger-
meistern der am Schulverband 

beteiligten Gemeinden. 3Den 
Vorsitz im Verbandsausschuss 
führt der Schulverbandsvor-
sitzende; im Verhinderungsfall 
eine(r) seiner Stellvertreter/-in-
nen. 

§ 3 
Zuständigkeit der  

Schulverbandsversammlung

Die Schulverbandsversammlung 
ist zuständig für die ihr gemäß Art. 
34 Abs. 2 KommZG vorbehaltenen 
Angelegenheiten.

§ 4 
Verbandsausschuss

(1)  Der Schulverbandsausschuss 
ist für alle Angelegenheiten des 
Schulverbands zuständig, die 
nicht der Schulverbandsver-
sammlung oder dem/der Schul-
verbandsvorsitzenden zur Ent-
scheidung vorbehalten sind.

(2)  Der Schulverbandsausschuss ist 
zuständig für:
1.  Ein- und Ausstellen von Rei-

nigungspersonal im Rahmen 
des Stellenplans;

2.  Ein- und Ausstellen von Be-
treuungspersonal für die Mit-
tagsbetreuung und Ganz-
tagsschule im Rahmen des 
Stellenplans;

3.  Beträge bis zu 20.000,00 € 
mit Ausnahme der in Art. 
34 Abs. 2 KommZG aufge-
führten Angelegenheiten;

4.  Haushaltsvorschläge (Vorbe-
ratung)

(3)  Dem Verbandsausschuss können 
durch besonderen Beschluss der 
Schul-verbandsversammlung 
weitere Angelegenheiten zur Be-
schlussfassung zugewiesen wer-
den.

§ 5 
Zuständigkeit des/der  

Schulverbandsvorsitzenden

Der/Die Schulverbandsvorsitzen-
de vertritt den Schulverband nach 
außen, vollzieht die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung sowie der 
beschließenden Ausschüsse und er-
ledigt in eigener Zuständigkeit alle 
Angelegenheiten, die ihm/ihr nach 
der Geschäftsordnung des Schulver-
bands zugewiesen sind.

§ 6 
Geschäftsgang des  

Schulverbandes
1Die Schulverbandsversammlung 

gibt sich eine Geschäftsordnung. 2Im 
Übrigen gelten für den Geschäfts-
gang die Bestimmungen der Ge-
meindeordnung.

§ 7 
Geschäftsführung des  

Schulverbandes
1Die Geschäftsstelle befindet 

sich bei dem Verbandsmitglied As-
bach-Bäumenheim.

2Für die Aufwendungen zur Füh-
rung der Geschäftsstelle erhält das 
betroffene Verbandsmitglied eine 
Entschädigung nach dem Maß der 
tatsächlichen Inanspruchnahme.

§ 8 
Kassengeschäfte des  

Schulverbandes
Die Kassengeschäfte des Schul-

verbandes werden am Ort der Ge-
schäftsstelle geführt.

§ 9 
Rechnungsprüfung

Die örtliche Prüfung der Jahres-
rechnung obliegt dem Rechnungs-
prüfungsausschuss der Gemeinde 
Asbach-Bäumenheim.

§ 10 
Finanzbedarf

(1)  1Der Schulverband erhebt für 
seinen durch sonstige Einnah-
men nicht gedeckten Bedarf von 
den Verbandsmitgliedern und 
für die mitverwaltete Grund-
schule Asbach-Bäumenheim von 
der Gemeinde Asbach-Bäumen-
heim eine Umlage, um seinen 
Finanzbedarf zu decken (Schul-
verbandsumlage). 2Die Umlage 
wird nach der Zahl der Verbands-
schüler und der mitverwalteten 
Grundschüler bemessen. 3Stich-
tag für die Feststellung der Zahl 
der Verbands-schüler und der 
mitverwalteten Grundschüler ist 
der 1. Oktober eines jeden Jahres 
für das darauffolgende Jahr.

(2)  Die Schulverbandsumlage wird 
in vierteljährlichen Raten jeweils 
am 01.01., 01.04., 01.07. und 
01.10. fällig.

(3)  1Ist die Haushaltssatzung noch 
nicht erlassen, so kann der 
Schulverband Vorauszahlungen 
in Höhe der Umlageschuld des 
Vorjahres erheben. 2Nach Fest-

setzung der Schulverbandsum-
lage ist über diese vorläufigen 
Zahlungen zum nächsten Fällig-
keitszeitpunkt abzurechnen. 3Bei 
verspäteter Zahlung ist die Um-
lageschuld mit dem gesetzlichen 
Zinssatz zu verzinsen.

§ 11 
Ausscheiden von Mitgliedern
1Scheidet in Folge der Veränderung 

des Schulsprengels ein Verbandsmit-
glied aus dem Schulverband aus, so 
findet eine Vermögensauseinander-
setzung zwischen dem Schulverband 
und dem ausscheidenden Verbands-
mitglied statt. 2Die Grundschule As-
bach-Bäumenheim ist mit Beginn 
des Schuljahres 2010/11 aufgrund 
der Gründung der Mittelschule un-
ter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Vorgaben in Art. 32 Abs. 4 
Satz 2 des Bayer. Gesetzes über das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen 
(BayEUG) aus dem bis einschließ-
lich dem Schuljahr 2009/10 beste-
henden Schulverband Volksschule 
Asbach-Bäumenheim (Grund- und 
Hauptschule) ausgeschieden. 3Um 
eine Vermögensaus-einandersetzung 
zu vermeiden, aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung und der in 
der Praxis nicht vollziehbaren Tren-
nung der Kosten für die einzelnen 
Schularten, insbesondere auch im 
Hinblick auf gemeinsam genutzte 
Räume und Einrichtungen wur-
de durch den Abschluss eines öf-
fentlich-rechtlichen Vertrags nach 
Art. 8 Abs. 2 BaySchFG zwischen 
dem Schulverband Asbach-Bäu-
menheim und der Gemeinde As-
bach-Bäumenheim vereinbart, dass 

die Schulaufwandsträgerschaft für 
beide Schulen (Grund- und Mittel-
schule) wie bisher gemeinsam bei 
einem Sachaufwandsträger, dem 
Schulverband Asbach-Bäumenheim 
liegt. 4Sollte die Grundschule As-
bach-Bäumenheim aus dieser Schul-
aufwandsträgerschaft ausscheiden, 
findet eine Vermögensauseinander-
setzung zwischen dem Schulverband 
Asbach-Bäumenheim und der Ge-
meinde Asbach-Bäumenheim statt.

§ 12 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 
01.08.2019 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Verbandssatzung vom 
01.08.2010 außer Kraft.

Asbach-Bäumenheim, den 
08.07.2019

gez. Martin Paninka 
1. Vorsitzender

Nr. 4 Termine der Woche
16.07./19:30 Uhr, Sitzung des 

Gemeinderates, Rathaus/Sitzungs-
saal, Gemeinde Weitere Termine fin-
den Sie im Veranstaltungskalender 
auf unserer Homepage unter: www. 
asbach-baeumenheim.de und 
täglich unter der Rubrik „Wohin 
heute?“ in der Donauwörther Zei-
tung.

Nr. 5 Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Auf die Gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Roland Neubauer 
Zweiter Bürgermeister




